
4.6. Fotografieren von Strafgefangenen

Das Vorhandensein von Lichtbildern Strafgefangener ist eine un
erläßliche Voraussetzung zur erfolgreichen Durchführung evtl, 
notwendiger Fahndungsmaßnahmen. Sie werden im Regelfall be
reits von den Untersuchungsorganen gefertigt und der UHA über
geben. Sofern das nicht erfolgte, muß das Fotografieren durch die 
UHA bzw. StVE vorgenommen werden.

Bei einem Strafmaß von mehr als 3 Jahren ist es notwendig, nach 
Ablauf von 3 Jahren neue Lichtbilder anzufertigen, um jederzeit die 
Identität Strafgefangener einwandfrei feststellen zu können. Das ist 
auch dann erforderlich, wenn die Identität vor Ablauf dieser Zeit 
nicht mehr zweifelsfrei festzustellen ist.

4.7. Anlage der Postkarteikarte

Die Postkarteikarte (Vordruck SV 2) dient dem Nachweis über den 
von Verhafteten bzw. Strafgefangenen geführten Schrift- und Pa
ketverkehr. Sie wird deshalb sofort bei der Aufnahme ausgestellt. 
In ihr sind alle an Verhaftete bzw. Strafgefangene eingehenden 
Schriftstücke und Pakete sowie die von ihnen abgesandte Post ein
zutragen, soweit es sich nicht um einfache Glückwunschkarten 
handelt. Sie enthält jedoch nicht den Nachweis, ob ein Schriftstück 
aus den in § 29 Abs. 5 der 1. DB zum StVG festgelegten Gründen nicht 
ausgehändigt oder abgesandt wurde. Dieser Nachweis erfolgt in der 
Vollzugsakte (siehe auch Abschn. 4.3.1.).

4.8. Anlage der Arbeitskarteikarte

Eine Arbeitskarteikarte (Vordruck SV 121) ist auf der Grundlage
der vorhandenen Unterlagen zur Person sowie von mündlich ge
machten Angaben auszustellen
— für Verhaftete, denen Arbeit zugewiesen wird;
— für Strafgefangene während der Aufnahme zum SV, sofern nicht 

bereits eine Arbeitskarteikarte während der Untersuchungshaft 
ausgestellt wurde.

Die Arbeitskarteikarte hat drei Aufgaben zu erfüllen:
• Nach den in ihr enthaltenen Angaben wird der Arbeitseinsatz 

während der Aufnahme zum SV bestimmt.
• Sie dient dazu, mit ihrer Hilfe bestimmte Maßnahmen einer be

ruflichen Auswahl von Strafgefangenen vorzunehmen bzw. ein
zuleiten.

• Sie ist die Grundlage für die in Vorbereitung der Entlassung zu
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